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Gesetz 

" zum ScJIutz der KulturdenluDI,ue 

(Denkmalschutzgesetz) 

Vom 25. Mai 1971 

Der'Landtag hat am 6.Mai 1971 das folgende Gesetz be-
" ' 

schlossen, das hiermit verkündet wird: 

Erster Abschnitt 

pe~~utz und DenkmalpHege 

§1 
Aufgabe 

(1) 'Es ist Aufgabe von' Denkmalschutz und Denkmalpflege, 

die KUIturdenkmaletu schützen und zu pflegen, insbeson

dere den Zustand der Kulturdenkmale zu überwachen so

wie auf die Abwendung von Gefährdungen und die Bergung 

von Kulturdenkmalen hinzuwirk~n. 
'f ,I I" I"''II! " I I 

(2) Diese Aufgabe wird vom Land und im Rahmen ihrer 
, I I" :1. ' 

Leistungsfähigkeit von den Gemeinden erfüllt. 
, ' . 

Zweiter Abschnitt 

Gegenstand und Organisation des 'Denkmalschutzes . 

§2 

Geg.tfnstand des Denkmalschutzes 

(1)Kultur4~nkmale ~ Sinne, dieses: Gesetzes sind Sachen, 

Sachgesamtheiten und Teile von Sac~n, aJ,l deren Erhaltung 

aus wissenschaftlichen, küns~le~9hen o4er heimatge

schichtlichen Gründeq e~ öffentlich!lS Int,eresse besteht. 

:(2) Zu einem Kultqrdenkmal gehört auch das Zubehör. so

weit es mit der Hauptsache eine Einheit von,Denkmalwert 

}:>ildet. 

, (3) ,Gegenstalld des, Deqkmalschutzes sind auch 

a) die Umgebung eines Kulturdenkmals, soweit sie für des

sen ErscheinungSbild von erheblicher Bederitung ist (§ 15 

Abs.3) sowie 

b) Gesamtanlagen (§ 19) .. 

§3 

De!1klflalachutzbeh,örden 

(1) Denkmalschutzbehörden sind: i, 

a) Das Kultusministerium als' oberste DenkmaJschutzt» 

hörde, 

b) die Regierungspräsidien als höhere Denkmalschutzbe

hörden, 

c) die unteren Verwaltungsbehörden als untere Denkmal-

schutzbehörden, 

d) das LandeSdenkmalamt als Landesoberbehöroe' für den 

DenklnalSchutz. 
1 I. '. "I '1 ';1': , ,'\, ", (";1\ 
(2) Die oberste und die höhere Denkmalschutzbehörde ent-

, ," .• ' " \. I, ,'i,', '" 
scheiden nach Anhörung des Undesdenkmalamtes. Die 

untereDenkmalschutzbehördeentscheidetimEinvernehmen 

mit dem Landesdenkmalamt; kommt kein Einvernehmen' 

zustande, so entscheidet die höhere Denkmalschutzbehörde. 

(3) Ist das Land als Eigentümer oder BeSitzer betroffen, ent
scheidet die 'höhere 'Denkmalschutzbehörde im Einverneh

men mit der für die Verwaltung des Kulturdenkmals zustän

digen Landesbehörde. ' 

§4 

. Denkmalra' 

(1) Bei den höheren Denkmalschutzbehörden wird je ein 

Denkmalrat gebildet. Der DenkmaIrat soll von der höheren 

Penkmalschutzbehötde bei, l' allen : Entscheidungen von 

grund8ätzIicherBedeutung gehört werden. ' , l' 
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(2) Die Mitglieder des Denkmalrats ~erden von der ober:' 

sten Denkmalschutzbehörde auf die nader von fünf Jahren 
, '\ , 

berufen. Die Mitgliederzabl kann' bis zu 16 Personen be.. 

tragen. Dem Denkmalrat sollen insbesondere Vertreter der, 
, ' , .~ ,',' ,', j , f 

Denkmalschutzbehörden, der Staatlicberi Hbchba.uv'erWal- " 

tung, der Kirchen, der kommunalen Landesverbände und 

~Cfr :ES~turdenkma.leigentümer sowie weitery fer~onen tul
gehören, die mit den Fragen,des Denkma.lschutzes vertraut 

sind. 
':)1', 

(3) In den Sitzungen führt der Regierungspräsident oder 

'~ein Vertreter den' Vorsitz: Die Mitglieder deS Denkmaltat~ 
'Suid ehrenamtlich tätig;'"'' " 

(4) Die ober~ie DerikmaJscll1.itztiehörde erläßt 'eine Ge

scbäftsordnung förden Denkmalrat, die 'aUch' das B~riI
fungsverfahren und das V orscblagsrecbt regelt. Die Ge

schäftsordnung kann bestimmen, daß der Denkmalrat Fach-
,.,' ji ',I li" ,,) ", l' d1i! ," \1 ,', :,,' ',; 

aUS,schüsse bildet, an die Aufgaben delegiert werden können. 
r,: ,,','. ,_.' "jL~"'1 , " ' . ~,' ;11, ' •. ; .11;" ~ ',' 

§5 

Entschädigungen 

Die oberste Denkmalschutzbehörde kann mit Zustimmung 

des Finanzministeriums durch Rechtsverordnung die Ent

schädigung und den R'eisekostenersatz für die Mitglieder 

des Denkmalrats und die Beauftragten der Denkmalschutz

behörden, ,regeln. D~l;lei, ~ö~~n, ~l;Irphs~\lni~tssii.tze festge:-

setzt werden. 
Dritter Abschnitt 

I ,.: ' '\ i f\' If, .1 1, i" I f)' '.,' f; ! ' .. 

Allgemeine Schutzvorschriften 
, ," 

, , )',; ,;§ 6 ',I,', ,", , 

Erhaltungspfticht 

i~Wentün,l~~.und B,y,s~t~+ vqnKuWrde!l~alen pabeJ:). dif\lSe 
im Rahmen des Zumutbaren zu erhalteJ!, Ulld J?ß.egli~l). zu 

behandeln. ,Das Land trägt hierm durch Zuschüsse nach 
I r i, ' " " \ . I ' ; t .' I , • ( I . f , I ,~I . ); , I : . ~' ! ' ~, " , " '. i 

Maßgabe der zur Verfügung stehenden a:~ushaltsmittel bei. 
,.! .... :;,'q .1,I,ft-; \.,::"1':':' "ljij~;' 

Maßnahmenuhd, Zustäiuligkeit I;,' 

;, 'ei der Denkmalschutzbehiirden ' 

(l),Die DenkmalscQutzbehön;lenha1;Jen zur Wahrnehmung 

iln:er Apfgabendiejenigen M;aß~ahmen,zu treffen" die ihnen 

nachp:6ichtgemäß~w. Erm~en erforderlich, erscheinen. Die 

Vorschriften der §§ 6, 7 und 9 des Polizeigl:\Setzes ,finden sinn-

gemäß Anwendung. 

(2) Soweit ein, Vorhaben einer Genehmigung nach diesem 

Gesetz bedarf, kann diese \OOt :aedingungen oder Auflagen 

,verknüpftwerden~, ,;'\' ;,. Ii'; ),; "')' i' \i 

;(3):Bedarf ein Vorhaben nach anderen Vorschriften einer 

,Genebmigung;tntt die ,Zustinim'ung der Denktilatschut'Zbe

hörde an die St~lle! der Gen.ehmigung nach, diesem Gesetz. 

(4) Soweit nicht etwas Abweicbendesbestimmt ist, ist die 

untere Denkmalschutzbehörde zustänqig. Erscheint bei Ge

fahr im Verzug ein rechtzejtig~ Tätigwerden der zuständi

gen Denkmalschutzbehörde nicht erreichbar, so kann das 

:LandesdenkmaIamt oder, falls auch dieses nicht rechtzeitig 

tätig werden kann, die Polizei die erforderlichen vorläufigen 

Maßnahmen treffen. Die zuständige Behörde ist unveTZÜg-
, 'I : ' ) 

lieh zu unterrichten 

(5) I,st ein Stadt- oder Landkreis oder eine Große Kreisstadt 

als Eigentümer oder Besitzer betroffen, so entscheidet die 
höhere DehkmaIsöniItzbehÖfde. ,;. . '/)1 

§8 
I' !' "I,.L)".""! \ 

Allgemeiner Schutz von Kulturdenkmalen 
I , I,,, 

(1) Ein Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung der 

DenkmaIschutzbehörde 

a) zerstört oder beseitigt wel'den~ 

b) in seinem ErscheiriUngsbild oeeinträchtigt werden, oder 

c) aus seiner Umgebliilg entfernt' werden,: soweit diese für 

den Denkmalwert yon .wesentlicl1er Bedeutung ist. 

(2) Dies gilt für bewegliche Kulturdenkmale nur, wenn sie 
I,.; , ',. ',' ! ."" ,; 'I ,I ' 

allgemein sichtbar oder zugänglich sind. 
.' 'I' ,:;,; 

§9 

'Stlmm!ungtm' 

Von den Geriehmigurigspflichteh 'rIi6ii diesem Gesetz sind 

Kulturdenkmale ausgenommen, die von einer staatlichen 

Sammlung verwaltet werden .. Die oberste Denkmalschutz

behö~pe ~ann andpfe SatIUI1lqngenvQP ~en Genehmigungs

pflicht,en ausnehmen, spwejt sie {achlich betreut we~en. 

,', §10 ' ' 

Ausku~Jis- 'JIui D~ldurigsptiic~ten' ' 
, " ,tij' \ I, '\1 

, fI! i:J f' .. 

(1) Eigentümer und Besitzer sind verpflichtet, Auskünfte zu 
, ;. • J' :;',1;. i-', ! il ) .. , ." , ; \ 

erteilen, die zur ErfÜllung der Aufgab'en des DenkmaJschut-
, I I, 

zes notwendig ~ind. .• ' i, 

(2) Die DenkmalschUtzbehörderi oder ihre Beauftragten 

sind berecbtigt, GrundstÜCKe und zurVerhütung dringender 

Gefahr für Kulturdenkmal\, Wohnungen zu betreten und 

Kulturdenkmale zu besichtigen, soweit es zur Erfüllung der 

Aufgaben des De'nk:nlalschutzes erforderlich ist. Sie sind zu 

derl' erforderlichen wissen~chaftlicli~~ ErfassungsDjaßnah

in~n- Wie dei:' Inventarisation ':'" berechtigt; iiisbesondere 

können '~ie in' nation~l werlvolle oder' landes- oder ortsge

schichtlicli bedeufsa.m.e Afchive' Oder: entsprechende andere 

Sammlungen Einsicht nehmen. ArtikeH3 GG wird insoweit 

: eingeschränkt. , 't' 

(3) Kirchen, die nicht dauernd für die Öffentlichkeit zugäri:g-
lich sind, dürfen nur mit Zustirlitn'u'ng'betre!eb: werden. 
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Öffentliche Kirchenräume dürfen nur außerhalb des Gottes

dienstes besichtigt werden. ' . 

§11 
Kulturdenkmq(~, die dem qrmesdienst dienen 

(1) Die Denkmalschutzbehörqen haben bei Kulturdenkma

len, die dem Gottesdienst dienen, die gottesdienstlichen Be

lange, die von der Oberen Kirchenbehörde oder der ent

sprechenden Stelle der betroffenen Religionsgemeinschaft 

festzUstellen' sind, vorrangig zu beachten. Vor der' Durch

führung von Maßnahrrien setzen' sich die Deilkmlllschutz

behörden mit der 'Oberen Klrchenbeliörde oder der' ent

sprechenden Stelle der be1:röffenen;Religiönsgemeinschaft 

ins Benehmen. i 

(2) § 7 Abs.l, § 8 sowie § 1'5 Abs.l und 2 fitlden keineArtwen~ 

dung auf Kulturdenkmale, die im kirchlichen' Eigentum 

stehen, sowdh;ie dem' 60ttesdierishllenen und die Kirchen 

iniEih'iemehmen mit derobetsten Denkmaischutzbehörde 

eigene Vorschriften:tUrn Schutze diesel: Kulturdenkmale et~ 

lassen.'Vot der Dutchführung von Vorhaben im Sinne der 

erwähnten Bestimmungen ist das" LandesdenkmalamtZil 

hören. Ergibt ~ichwedermitihm Mch mit der höhel:eti 

Denkmalschutzbehörde eine Einigung, so entscheidet die 

Obere Kirchenbehörde . im Be~epmen mit der obersten 

Denkmalschutzbehörd~ .. ' 

(3) Der Achte Abschnitt des G,esetzes ist auf kircheneigene 

Kulturdenkmale nicht anw~ndbar. 
~, \ \ J \ \,' \. 

:' i J 

, Vierter Abschnitt 
'; . !::.') 1 \ '1 i.". 

'. ,Zusätzliche.r Schutz für eingetrage~e, K~turdenkm,ale, 

'§ 12 
. . 
'Kulturdenkmale Von besonderer Bedeutung" 

, ' ,i·. ~ , .' '. , ,f , " " 'I . ' , , 

(1) Kulturdenkmale von bespnderer Bedeutung genießen 
• t . ."" J ,,' ( ,l' ' , \ '; \ I, ' \ \ " " " 

zusätzlichen Schutz durch Eintragung in das Denkmalbuch. 
':, !' , " ,,' , ' 

(2) Beweg~che Kultu~denkm~le werden,nlf eingetragen, , 

a)weIlll der Eigentüm~r 4f~ Eintragung beantragt, oder 

b) wenn sie. eine überö11liche Bedeutung haben oder zum 

,. Kulturbereich des Landes besondere BeZiehungen auf

weisen, oder , 

c)wenn, siena~ional wertv,oll.<?S,.Kulturgut darst,ellen, oder 

d)'wenn sie national weltvolle oder landes~ oder ortsge

, schichtlich bedeutsame Archive. darstellen, oder . 

e) wenn sie auf Grund internationaler BmpfeJ:iltingen' ZU 

. schUtzen sind. 

(3) Die Eintragung ist zU lösohen. wenn ihreVoraussetzun-

gen nicht mehr vorliegen. 

§13; " 

f Eintragungsver!ahren 

(1) Für die Eintragung und Löschungist die nÖiieli~ Drilik~ 
malschutzbehörde zuständig. 

(2) Die oberste Den~alschutzj)ehörde wird ermächtigt, 

qurch . Rechtsver9rdnung die näheren, :Bestimmungen ü!;ler 
" ." ,f :\," I.. .! .' ,,: 'I;.,.,' ," ;; 

dl!S Eintragun~- und Löschungsverfahren zu treffen. Dabei 
.' :", ")" '", ci., ',.";'I! I!', .!" " 

kann bestimmt werden, daß in besondc;:ren Fällen die Ver-
I I" ." , , .. r • '. . I , .:' I " ~ ; /, l' , 

waltungsakte öffentlich bekanntgegeben werden können . 
. . _I, '. ',',' ; ,"i '. 

(3) Die Eintragung wirkt für und gegen den Rechtsnachfol-
, .' " . 1 , \ ' , \ " '~ • " 1 j , " " (': 

~r. ,i ,I, 't' 

Dellkmalbuch 

(1) Das Denkmalbuch wird von der höheren Denkmal

schutzbehörde geführt. 
\., , '. \' ) ,. 

(2) Die ~in~icrt in ~.!Ifl De~km~lbuch i$tjederl1?anllgestatte~, 

der ein berecl1tigtes Int~re!ise d~r~C?gt. , . I •• 

Wirkung der, Eintragung 
.' ";' I, • 

(1) Ein eingetragen~.Ku1tUl;denl,anal,Qarf ;nur mit G~eh

Inigung der Denkmmsch.,l,tzbellörde .;'. I) . 

a) wiederhergestellt. oder instand gesetzt werden, 

b) in seinem Erscheinungsbild oder seiner Substanz verän-

dert werden, 

c) Init An- oder' Atit'l:lauteh, Auf~chriften oder Werbeein

. . rlthtungen versehen werdeil', • I 

<l) von 'semem Stand: öder Au!bewa'hfungsott msoweit ent

, fetnt werdeH,il.ls bei der E:tnttagung aus; Gtünden 'des 

'1 DenkmalschutzeS verlÜgt~frd, das Kultul:denlHnat 'dÖtre 

nicht entfernt'werden.il ., ' , 

" :,..,., ,I 1>,;( , I', . "1 ' 

Einer Genehri1igung bedarf auch die' AUfhebung der Zu-

behöreigenschaft· im' Sinne von §·i Abs. 2. J, .", 

(2) Ans einer ~lngetta~enen Sädi1geSamtheit; &lIbesoridere 

aus einer SammIuhg, dürfeh Einzelsächen hur mit: Geneh

migung der DenkmalschutzbbhÖrdeentfernt wetdeti;'Die 

höhere DenkmalscMtzbehötde kanrrällgemem genehmigen, 

daß Einzelsa6hen' im' R~rheI1: 'dei" ordnungSgemäßen Ver

waltUJig entfernt werden. , "1' ;" . 
(3) BaUliche Anlagen in der!Umgebung eines ein~etragenen 

Kulturdenkmals; soweit sie für dessen Erscheinungsbild von 

erheblicher Bedeutung sind, dürfen nur' Init Genemniglmg 

der Denkmalschutzbehörde ,errichtet, verändert oder .,be:

.seitigt werden. Andere Vorhaben, bedürferl dieser Genehmi

gililg, . wenn sich die bisherige Grundstücksnutzung . ändern 

würde. Die GenehInigung;ist zuerteilen,'wenn däs Morha

ben das Erscheinungsbild! des Denkmals. nur: unerheblich 
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oder nur vorübergehend beeinträchtigen würde oder wenn 

überwiegende Gründe des ,Gemeinwohls unausweichlich Be

rücksichtigung ,yerlangen. 

§ 16 

Anzeigepjlichten 

(1) Eigentümer und Besitzer haben sbhäden oder Mängel; 
, " ( I" 

die an eingetragenen Kulturdenkmalen auftreten, und die 

ihfe Erhaltung gefährden köhnen, unverzüglich einer Denk-
malschutzbehÖrde anzuzeigen. ' I.' 

(2) Wird ein eingetragenes Kulturdenkmal veräußert, so 

haben Veräußerer und Erwer~r den Eigentumswechsel in

nerhalb von einem Monat einer Denkmalschutzbehörde an

zuzeigen. 

§ 17 

Vorläufiger Schutz 

Die höhere Denkmalschutzbehörde kann anordnen, daß 

Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen, nrlt deren 

Eintragung als Kulturdenkmal in das Denkmalbuch zu 

rechnen ist, vorläufig als eingetragen gelten. Die Anordnung 

tritt außer Kraft, wenn die Eintragung nicht binnen eines 

Monats eingeleitet und spätestens nach sechs Monaten be

wirkt wird. Bei Vorliegen wichtiger GrUnde kann diese Frist 

um höchstens drei Monate verlängert werden. 

§ 18 

Besonderer Schutz be~,~atastrophen 

(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde wird ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung die zum Schut7; eingetragen<rr Kul

turd,enkmale für den Fall, von Katastrophen erforderlichen 

Vorschriften zu eI;lassen. Dabei. ·können insbesondere die 

Eigentümer und Besitzer verpflichtet werdep, 

il) den Aufbe~~o~ ,V9n ~ulturdenfmalen zu melden, 

b) Kulturdenkmale mit den in internationalen Verträgen 

v~rgesehenen Kennzeicl)~ versehen zu ~n, 

c) Kulturdenkmale zu bergen, besonders zu sichern, bergen 

oder besonders sichern zu lasSen oder sie zum Zwecke der 

vorübergehenden Verwahrung an Bergungsorten auf An

ordnung der Denkmalschutzbehörde ab7iuliefern, 

d) die wissenschaftliche Erfassung von Kulturdenkmalen 

oder sonstige zu ihrer Dolrumentierung~ Sicherung oder 

Wiederherstellung von der Denkmalschutzbehörde ange

, ,ordnete Maßnahmen zu dulden. 

Soweit inder Rechtsverordnung eine Ablieferungspflicht 

vorgesehen wird, ist anzuordnen, daß. die abgelieferten 

Sachen unverzüglich den Berechtigten zurückzugeben sind, 

sobald die weitere Verwahrung an einem Bergungsort zum 

SchutzIder. Kulturdenkmale nicht mehr erforderlich ist. 

(2) Die Ermächtigung nach Absatz 1 kann von der obersten 

Denkmalschutzbehörde durch Rechtsverordnung auf die 

nachgeordneten Denkmalschutzbehörden übertragen wer

den. 

Fünfter Abschnitt 

Gesamtanlagen 

§ 19 

(1) Die höhere Denkmf,llschutzbehörde ist ermächtigt, im 
Einvernehmen mit der Gemeinde Gesamtanlagen, insbe

sondere Straßen-, Platz:- und Ortsbilder,.an deren Erhaltung 

aus wissenschaftlichen, kÜDstlerischen oder heimatgeschicht

lichen Gründen ein besolldefCS öffentliches Interesse besteht, 

durch Rechtsverordnung unter Denkmalschutz zu stellen. 

(2) Veränderungen an dem geschützten Bild der Gesamtan

tage bedürfen der Genehmigung der unteren Denkmal

schutzbehörde.· Die Genebnligung ist zu erteilen, WCQ1l die 

Veränderung das Bild der Gesamtlage nur unerheblich oder 

nur vorübergehend beeinträchtigen würde oder wenn über

wiegende Gründe des Gemeinwohls unausweichlich Be

rücksichtigung verlangen. Die Denkmalschutzbehörde hat 

vor ihrer Entscheidung die. Gemeinde zu hören. 

I Sechster AbsChnitt 

Fund von Kulturdenkmalen 
~: ' 

§20 

Zufällige Funde 

(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen 

entdeckt, von denen aniunehmen ist, daß an ihrer Erhal

tung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatge

schichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht, hat 

dies unverzüglich einer,. Detlkm,~lschutzbehö.rde oder der 

Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind 

bis zum Ablauf des vierten Werktages nacQ d,er Anzeige in 

unverändertem Zustand zu e~halten, 'sofern nicht die Denk

malschutzbehörde oder das Landesdenkmatamt mit emer 

Verkürzung der Frist einverstanden sind. Diese Verpflich

tung besteht nicht,' wenn damit unvethältnismäßig hohe 

Kosten oder Nachteile verbunden sind und die Denkmal

schutzbehörde es ablehnt, hierfür Ersatz zu leisten. 

(2) Das LandeSdenkmalamt Und seine Beauftragten sind be

rechtigt, den Fund auszuwerten und, soweit es sich um be

wegliche' Kulturdenkmale handelt,· zu bergen und zur wis

senschaftlichen Bearbeitung in Besitz zu nehmen. 

(3) Die Gemeinden sind verpflichtet, die ihnetl bekannt

werdenden Funde unverzüglich dem' Landesdenkmillamt 

mitzuteilen. 
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, § 21 

, lVachJforschungen 

Nachforschungen, itisbesondere Grabimgen, mit dem Ziel, 
Kulturdenkmale zu entdecken, bedürfen der 'GenehmigUng 
des Landesdenkmalamtes. ' , ;' 

, ,I' 

§22 

" : Grabu1l/{sschutzgeb/ete , I 

0> Die höhere Denkmal~ch\ltzbehörde ist ermächtigt, Ge-: 
bi~te, die begfÜndetet;, Vermutung" nach Kult\lrdenkmale 
von besonderer Bedeutung bergen, durch Rechtsverord-

nung zu O;ra~ungsschutzgebieten zu erklären. , , 

(2) In Grabungsschutzgebieten ,dürfen Arbeiten, durch die 
verborgene Kulturdenkmale zutage gefördert oder gefährdet 
werden kÖllllen, n:qr mit Genehmigung des Land~denkmal.,. 
amtes vorge:pommen wer4en. Die bisherige land- :und forst

wirtsc,hilf~li~q~,Nutzung ,bleibt unberührt. 

§ 23 

Schatzr~gal 

, ,,' 

, 
:1 j 

Bewegliche Ku1turdel,lkmale; ,dje herrenlos sind ode:t: die so 
lange verborgen ge.wesen sind, daß ihr Eigentümer, nicht 
mehr zu ermitteln ist, werden mit der ijntdeclmng Eigentum 
des Landes, wenn ,sie}:)(~i s~tlichen Na~hforschungep oder 
in, Grabungsschutzgebieten entdeckt :werde~ oder wenn sie 
einen hervorragenden wis~enschaft1icl)en W~rt ha,ben. 

Siebenter Abs~hnitt , 

Entschädigung i 

§24 

(1) Soweit Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes enteig
nende Wirkung haben, ist eine abgemesSene Entschädigung 
zu leisten. Die Grun(lsätze der Entschädigung bei förmlicher 

, I ',' 

Enteignung (§ 27) sind entsprechend anzuwenden. 

(2) Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht zu

stande, so entscheidet die höhere Denkmalschutzbehörde. 

AChterlAb~chnitt: 
, ,( 

Förmliche Enteignung 

§ 25 

, J(oraussetzungen der Enteignung 

(1) Die Enteignung ist zulässig, soweit die Erhaltung eines 
eingetragenen, Kulturdenkmals oder seines ErscheinungsI. 
bildes oder die Erhaltung eines geschtitzten Straßen-, Platz. 
oder Orts'bildes auf andere zumutbare Weise nicht gesichert 
werden kann. 

(2) Die Enteignung ist außerdem zulässig 

a) bei Funden, soweit auf andere Weise nicht sicherzustellen 
ist, daß ein Kulturdenkmal wissenschaftlich ausgewertet 
werden kanp oder~llgemein zugänglich ist, 

b) bei Kulturdenkmalen, SOWeit auf andere Weise rticht 
sicherzustellen ist, ,9;:1ß sie wis~enschaftIich erfaßt werden 
können. ,I" 

(3) Zum Zwecke,von planmäßigen Nachforschungen ist die 
Enteignung zulässig, wenn eine begründete Vermutung da
für besteht, daß durch die Nachforschung Kulturdenkmale 
entdeckt werden. 

(4) § 92 ,des Bundesbaugesetzes gilt entsprechend. 

" 

§ 26 

G~genstandder Enteignung 

Durch die Enteignung können 

a) das Eigentum oder andere: Rechte an Grundstücken'bdet 
beweglichen Sachen entzogen oder belastet werden, 

b) 'Rechte entZogen werden; äie' 'zum Erwerb, zum Besitz 
oder zur Nutzung v6n Grundstücken oder beweglichen 
Sachen berechtigen, oder:die den Verpmchteten' in der 

. Beriutiung' von' Grundstücken oder beweglichen Sachen 
beschränkeri, . , 

c) Rechtsverhältnisse begrü,ndet werden, die Rechte der in 
Buchst. b) bezeichneten Art g~währen. 

, , §27 
I, • 

Entschädigungsgrll1!dsätze 

(1) Für die Enteignung ist eine angemessene Entschädigung 
. ' : r· I . , . , ",': ' \ 

in Geld ~ leisten. 
I' 

(2) Die Entsch~digung Wir,d gewäbti 

a) für den durch die Enteignung eintteten4en Rechtsve.rlust, 

b) für andere durch die Entei80:ung eintretende Vermögens-
nachteile. 

(3) Vermögensvorteile, (lie dem Entschädigungsberechtigten 
(§ 28) infolge der Enteignung entstehen, sind bei der Fest
setzung der Entschädjgnng zu ber'ücksichtigen. aat bei der 

, ' . ' " .. ~ :. ' , " ' , 

Entstehung eines Vermögensnachteils ein Verschulden des 
Entschädiguflgsberechtigten . mitgewirkt, so gilt' § 254 des 
I, .' I' .! ' : : " 

Bürgerlichen Gesetihuches entsprechend • 
. , :,' I" 

(4) Für die Bemessung der Entschädignng ist der Zeitpunkt 
, , . i'··' ;" '. 

maßgebend, in dem die Enteignungsbehörde über. die Ent-
: '. ", . 

eignung entscheidet. 

(5) Dinglich Berechtigte, die:dtirch die Einwirkung in ihren 
Rechten betroffen 'werden, sind, soweit sie nicht unmittelbar 
entschädigt werden, nach' Maßgabe der Artikel 52 und 53 

des Elnfühtungsgesetz.es zum Bürgerlichen Gesetzbuch auf 
die Entschädigung des Eigentümers angewiesen. ' I· ,1 
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§ 28 

Entschädigungsberechtigter 
und Entschädigungsverpjlichteter 

(1) Entschädigung kann verlangen, wer in seinem ReCht 

durch EnteignUlig beemträchtigt Witd und dadurch emen 

Vermögensnachteil erleidet. 

(2) Zur Leistung der Entschädigung ist der Enteignungsöe

günstigte verpflichtet. 
§ 29 

Bemessung der Entschädigung 

(1) Die Entschädi~mg ist unter getechter Abwägurig der 

Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bemes

sen. 

(2) Bei der Entschädigung fÜr'deti Rechtsverlust sind Ver

kehrswert oder Verkaufswert zu berücksichtigen. Ein Preis, 

del;',~it Rücksicht aufungewöhijliche odel,' persönliche Ver

hältnisse zu erzielen wäre, ,bleibt außer Betracht. , 

(3) Für Vermögensnachteile, die nipht S9hon qurch die Ent

SChädigung nach Absatz 2 abgegolten sin,d" i~t eine linge

messene Entschädigung zu leisten, die ni~ht über d~nBe

trag hinausgehen darf, der erfq~derlich ist, um die infolge 

der Enteignung eintretenden Vermögensnachteile abwen~en 

zu können. 
§30' 

En telgnung~behörck: und Entelgnungsantrag 

(1) Die Enteignung wird von der höheren Denkmalschutz

behörde (Enteignungsbehörde) durchgeführt. Bei ihr ist der , ' 

Enteignungsantrag zu stellen. 

(2) Liegt das zu enteignende Kulturdenkmal oder Grund

stück in den Bezirken mehrerer EnteignungsbehÖrden, so 

bestimmt die oberste Denkmalschutzbehörde die örtlich zu

ständige Enteignungsbehörde. 

§ 31 
Verfahren bei der Enteignung 

von Grundstlicken 

Ist Gegenst~d der E~teignung ein ofundstück, ein Recht 
" . 1 ,'i' t ; 

an einem Grundstück oder ein Recht, das zum Erwerb, zum 

Besitz od~r zur Nutzung ein~ GrundstÜcks b~r~hti~t, oder 

das den Ver~fli~hteten: in der Benut~ng von Grundstücken 

beschränkt, gelten für das Ve~fahren die §§ 107 bis 122 des 

Bundesbaugesetzes entsprechend, soweit in diesem Gese~ 
nichts Abweichendes bestimmt ist. 

§ 32, 

Verfahren bel der Enteignung 
beweglicher Sachen 

(1) Ist Gegenstand der Enteignung eine bewegliche Sache, 

ein Recht an einer, beweglichen Sache odet' ein Recht, 

das zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung der beweg

lichen Sache berechtigt oder den Verpflichteten in der Nut

zung d~rbeweglicl}~n Sache beschränkt, so gelten die nach

folgenden Bestimmungen. 
, . ~ , . ) ) ) I " ) '., ' ti I 

(2) Für das Enteignungsverfahren gelten§108 Abs.l Satz 1 

bis 3, § 109 Abs.1 und Abs.2, §§ 110, 111 und 112 Abs.1 und 

Abs.2 Nr.1 bis 3 des Bundesbaugesetzes entsprechend. 

(3) Für den Enteignuri/r.>beschiußgelten die Vorschriften in 

§ 113 Abs.1 Satz 1, Abs.2 Nr.1 bis 4c u:Ild5 bis '7 des'Bul1-

desbaugesetzeS entsprecherid. Der Enfeignungsbeschluß muß 

außerdem den zur Herausgabe nach demI!Intrltt der Rechts

änderung Verpflichteten und die Hö~e der EntSchädigungen 

mit der Angabe/von wem und an wen stein leisten sind~ be-
zeichnen. ' , I, ' 

(4) Der 'im' Enteigtlungsbeschluß geregelte neue Rechtszu

standtritt anstelle' desbisherlgen Rechtszuscitndes; 'sobald 

der EnteignungsbeSchluß . unanfechthar . gewdicl~tJ.'i~i.'Der 
neue Rechtszustand tritt auch ein, wenn noch über die Höhe 

der Entschädigung gestritten wird. 

(5) Soll nach dem Inhalt des Enteignungsbeschlusses der 

EnteignungsbCgünstigte den Besitz an der Sache' erhalten, 

so haben die Eigentümer und Besitzer ihinmit Eintritt der 
Reehtsänderung die Sache herauszugeben.; : 

(6) Ist zur Erhaltung,' wi~senschaftlichen 'Erfassung 'oder 

Auswertung emes Kuiturd~nkmals die sbfortige Heraus~ 
gabe lin den Antragsteller dringend geboten, kann die Ent

eignungsbehörde durch Beschluß den Eigentümer oder Be

sitzer verpflichten, die Sache an den Antragsteller herauszu

geben. Die Anordnung ist nur zulässig, wenn über sie in 

einer mündlichen Verhandlung verhandelt worden ist. § 116 

Abs,l Satz 3 ~is 5, Abs.2 und AbsA "is 6ß~ Bundesb~p~ 

geset~ gelten entsprechend. 

i I"~ Neunter Abschnitt!" 

Ordnungswidrigk~it~~ und Schlußbesdm~u~ge~ 
§ 33 

Ordnungswldrigkeiten 

(l) Ordnungswidrig hand~1t, wer v?rsätzIich oder fahrlässig 

a) ohne Genehmigung der Denkmalschutzbehörde die in 

§ 8, § 15 Abs.l, Abs.2 Satz 1, Abs.3 Satz 1 und 2, § 19 

Abs.2 Satz 1, § 21, § 22 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Hand

lungen vornimn1t, oder den in Genehmigungen enthalte

nen Auflagen oder Bedirigungen zuwiderhandelt, ';:" 

b) den ihn nach § 16, § 20 Abs.l treffenden Pflichten ~zu

, widerhandelt, 

c) den Ma'ßnahmen der Denkmalschutzbehördlm nach §7 

Abs.l und 4 zuwiderhandelt, sofern die Behörde auf 

diese Bußgeldvorschrift verweist;, , I 
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d) den Vorschriften einer nach § 18 erlassenen Rechtsver" 

ordnung, zuwiderhandelt, soweit die ,Rechtsverordnung 

auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

e) den in § 34 Abs.5 angeführten Maßnahmen oder Anorq

nunge,n zuwid,erhandelt, sofern in der Maßnahme oder 

Anordnun~ auf diese Bußgeldvorschrift verwiesen wird; 

die V~rweisung ist nicht erforderlich, soweit die Maß

nahme vor dem Inkrafttreten ,qieses Gesetzes, getroffen 

worden ist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 

zwanzigtausend Deutsche Mark geahndet werden. 

(3) Gegenstäilde,'aufdie sich die Ordnungswidrigkeit nach 

,Absatz I, Buchst. a, c, d oder e bezieht, können eingezogen 

werden. 

(4) Verwaltungsbehörde im Siqne des § 36 Abs.l Nr.l des 

Gesetzes über Ordnungswidri~eiten ist die untere Denk" 

malSchutzbehörde; r 

§ 34 
• ':" l' 

O,hergangshestimmungen 
I, • " , I. I ! . , t., " ; ~ .' • 

(1)Als Eiptragung in dasDenkmalbuch gemäß § 12 gilt die 
, \ '! ," . ; ;. ~ 

E~tragung in 

a) das, ,penkmalbuch und da;s BU9P. der J,3oden~tertümer 

"nach .dem :bad. Landesgesetz ZUm Schutz der Kultur

denkmale, 

b) das auf Grund von Art. 97 Abs. 7 der württ. Bauordnung 

angelegte Landesverzeichnis der Baudenkmale, 
, ,( ,.( ." ';1" \'.- . 

p}p-as auf ,Grund von § 34 der bad, ~d~bauordnuJl~ an-

" (gelegte Verzei<;hnis cj.er Bau~enkma1~11' , ;' 

d) das, Verzeiphnis der Denkmäler nach Art. 8 und 10 des 

Hess, J}ese~:"Qen De~kmaIsch\ltz ~t!effe~d vom 
16.JOO 1902 (Reg.BI. S.275), 

e) das Denkmalverzeichnis gemäß V~f4gung des württ. 

"Mini,step,UD;lS ~es, .flJl:cp.e~" ,und Schl,1~wesens"betreffend 

,., ?ep S<;hutz von :p~pktnij.len und he~m,+tlichem ~Ufistb~ 

, ' ~itz vqm ~.Mai 1920 (Reg.BI. ~. 317). 

(2) Die Eiqtraguijgenlnach Absatz 1 sollen in das nach die" 

sem Gesetz anzulegende Denl.<:malbuch nach den für Neu

eintragungen geltenden Bestimmungen übertragen werden. 

(3) Straßen-, Platz- und Ortsbilder, die nach dem Badischen 

,Denlonals<;hutzgesetz geschützt ,waren, b~haltl?n diese Ei
'~en~chaft gemäß § 19,'s~weit der Schutz i~ Efuveme~en 
mit der Gemeinde verfügt worden ist. Gebiete, die nach 

dem Badischen Denkmalschutzg~etz' zu Grabuilgssbhutz.. 
, "", 

gebieten erklärt waren, werden Grabungsschutzgebiete g~ 

mäß§22. 

(';I) Kulturdenkmli\le illli~ig~ntum des, Staates und Öffentlich· 

rechtlicher Körperschaften, Anstalten' oder Stiftungen, die, 

nicht in das Denkmalbuch eingetragen sind, aber eine be
sondere Bedeutung besitzen, stehen bis zum Ablauf, von 

zehn Jahren nach Inkrafttreten di~es Gesetzes den einge

tragenen Kulturdenkmalen gleich. 

(S) Maßnahmen, die im Zusammenhang nrit der Fideikom

mißauflösung zum Schutz von Gegenstijnden und Sachge

sam,th~iten von besonderem künstlerischen, wissenschaft

lichen, geschichtlichen oder heimatlichen Wert getroffen 
'I' .' '\,': , z 

sind" werden durch di~~s ,Gesetz nich~ .. beri\hft. ~olche 
Maßnahmen können geändert, an die Vorschriften dieses 

Gesetzes angepaßt oder aufgehobe~ werden. Zuständig,hier

.für siI}d qie höheren penklllalSchutzbehÖrden. Sie haben 
I " 

auch die zur Durchsetzung der Maßnahmen erforderlichen 

~ordnungen zu treffen. 

§ 35 

. Lantles~erwaltungsges(Jtz 
" ' •• ' 1 

In § 16 Abs.l des,Landesverwaltungsgesetzes vom 7.No

,vember 1955 (Ges.Bl. S.255) wird nach Nr.5 einge(tigt: 

))5.a) der Denkmalschutz,«. 

§ 36 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1972 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten alle diesem Gesetz entsprechenden 
, ". 

oder widersprechenden Vorschriften außer Kraft, insbeson-

dere 

a) das bad;sche LandesMSetz ZlUTl SchlJtz der Kulturdenk

,male (Badisches DenkmalSchutzgesetz) vom 12. Juli 1949 . 

(GVBI. S. 303), 

b) das württ. Gesetz betreffend den vorläufigen Schutz von 

Denkmalen im Eigebfum bürgerlicher oder kirchlicher 

Gemeinden !3owje öffentqcher ~tiftungen vom 14.März 

1914 (Reg.BI. S.45), 

c) das württ. Gesetz betreffend den vorläufigen Schutz von 

Denkmalen und heimatlichem Kunstbesitz vom 14.Mai 

. 1920 (Reg.BI.S. 305), 

d) die Verfügung des wÜrtt. Ministeriutns d~ Kirchen- und 
\ .. \, \' , 

Schulwesens, betreffend den Schutz von Denkmalen'und 

heim'atlichem Kunstbesitz vom 25.Mai 1920 (Reg.BI. 

S.317), 
I :" 'I' "," 

e) § 131 des Polizeistrafgesetzbuches für Baden 'vom 31. Ok-

tober 1863 in der Fassung der Bekahntmachung vom 

25. Juli 1923 (GVBI. S.216), 

f) die bad. Vel:ord~Ung vom 27.Nov~mber 1914, ~Usgra* 
b~gen und Funlie betxeffend,(GVBI. S.490), 
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gYdas preuß. Ausgraburigsgesetz vom 26. März 1914 (OS. 

S.41),' 

h) die württ. Verfügung deS Ministeriums des Innern über 

Baudenkmale vom 14. Januar 1912 (Reg.BI.S.10),' 

i) Attikel 97 der württ. Bauordnung vom 28.Juli 1910 

(Reg.BI. S. 333), 

k) §§ 6 und 7 des Gesetzes über daS Erlöschen der Fidei

kommisse und sonstiger gebundener Vermögen' vom 

6. Juli 1938 (RGBt: I S.825) und:§ 7 der Verordnung zur 

Durchführung und Ergäniung des Gesetzes über das Er

löschen der Fideikommisse Und sonstiger gebundener 

Vermögen'vom 20~März 1939 (RGBI. I S.509), soweit sie 

den Schutz und di~ SIcherung von Gegenständen und 

Sachgesamtheiten von besonderem künstlerischen, wis

senschaftlichen, geschichtlichen und heimatlichen Wert 

betreffen. 

I) die Verfügungen' Nr.4i ilnd42' des württ.wbad. Kult

ministeriums betr. den Denkmalschutz von Innenräumen 

vom 18.Juli 1946 (Reg.Bl.S.215) lind vom 19.Dezember 

1946 (Reg.BI. 1947 S.l). 

STUTIGART, den 25. Mai 1971 

Die Regierung des La,ndes lJaden-Württemberg: 

DR. FIL~H'~'G~R , 

DR. SCHIBLER 
I ' " 
DR. BRÜNNER 

KRAUSE 

GLEICHAUF 

DR. SI!IFIUZ 

DR.HAHN 
I'· \ 

DR. SCHWARZ 

SCHWARZ 
I' 11',' 

, i Gesetz zur Änderung des' Gesetzes ' , ' 

über die' E~statturig:der 'w ahlk~pfkosten 
von Landtagswablen 

,1' ,;, '·,Cl 

yom25.\\:Iai,197;1 " ! ' 

Der'Landtag Hat am 6.Mai '1971 I das folgende 'Gesetz be

schlossen, das hiermit verkündet wird: 

; I Artik;el I , , 
; : !: " 

Das Oesetz über die Erstattung der WablkllmpfkQsten,von 

,Landtagswahlen (Wahlkampfk9stengesetz) vom •. August 
" I· , " f: ' ',' 1,' ", ;::'1 " , 

1967 (Ges.BI. S.125), zuletzt geändert durch daS Änderungs-
. , , j ":, ., :,1 ' 

,gesetz vom 18.Dezember 1969 (Ges.B,1. S.301), wird wie 

folgt geändert: 

In § 1 Abs.1 Satz 2 wird die Zahl »1,50 « durch die Zahl 
,11 ,. ; • I, ' " ; 

»2,50« erse~. 
:;1 

! . 

ArtIkel 11 

Dieses Gesetz tritt am Tage der nächsten Landtagswahl in 

Kraft. 

STUTIGART, den 25.Mai 1971', ' 

nie Regierung deS Landes Baden-Württemberg: 

D'R.ltAHN DR. FILBINGiIi " 

DR. SCHIELBR 

DR.BRÜNNER 

, GLllICHAuF' DR. SCHWARZ 

'DR: SEIFRIZ ' SCHWARZ' 

l' j 

Vierte Verordnung des Minist~riums für 

Ernäbrung,Landwirtscbaft, Weinbau und Forsten 

zur Änderung der Verordnung über'die Erbebung 

von milcbwirtscbaftIicben Umlagen 

Vom 17: Mai 1971 
, I 

Auf Grund des § 22 des Milch- und Fettgesetzes , in . der 

Fassung vom 10.Dezember 1952 (BOBI. I 8.811), zuletzt 

geändert durch das Absatzfondsgesetz vom 26.Juru 1969 

(BGBI. I 8.635), in Verbindung mit der Verordnung der 

Landesregierung über die Zuständigkeit zum EdaJ3 von 

Rechtsverordnungen nach den §§ 20 Abs.2 Satz 1 Und 22 

Abs.1 deS Milch- und Fettgelletzes vom 15.Juru 1965 

(GeiI.BI. 8.100) wird im Einvernehmen mit dem Finänz.. 

ministerium verordnet: 

Artikel '1 

Die VeroranUng des Mini~terl~s 'fur Ernährung, Land

wirtscJ:lart~ Weintiilu und Forsten über die Erhebung v6n 

milchwirtschaftlichen 'Umlagen vom;' W.Dezember 1965 

(GeS.Bl: S.32'7), zuletzt geändert durch, die Verordnung 

vom 17;Dezember 1969' (Ges;Bt S.'3(6) wird wie folgt' ge-
ändert: \ ", ' 1,1,1 \ ;1, \ 

,Dem § 3 wird als' 'Abs'atz 5 angefügt: ' 

»(5) 8oweitdie' Umlage bei abführungspfllchiigen Betrie
ben nach § i 'Abs.2 im'Ztlrückliegenden Kalenderjahr 

rucht mehr ai~ 240.":' DM betrug,: kann abweichend 

von Absatz' 1 bis 4 eine eiDmalige. 8elbstverlmlagUilg 

, für das ganze Kalenderjahr zum 15. Januar des tolgen

'den Jahres erfolgeli.« ' 

Artikel 2 

Diese 'Verordnimg tritt rück\V1rkend am l.JailU~ 1971 'in 

'kraft. 
I J ':1' 

STUTIGAR'r, den 17.Mai 1971', 
"·'f • • 
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